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langen, daß Gegenstände zur Beschlußfassung der Versammlung
angekündigt werden.

Wird dem Verlangen nicht entsprochen oder sind Personen, an
welche dasselbe zu richten wäre, nicht vorhanden, so können die im

Absatz 1 bezeichneten Gesellschafter unter Mittheilung des Sach—
verhältnisses die Berufung oder Ankündigung selbst bewirken. Die-

ersammlung beschließt, ob die entstandenen Kosten von der Gesell-
aft zu tragen sind.

 8§ 51. 152.) Die Berufung der Versammlung erfolgt durch
Einladung der Gesellschafter mittelst eingeschriebener Briefe. Sie
Ut mit einer Frist von mindestens einer Woche zu bewirken.

Der Zweck der Versammlung soll jederzeit bei der Berufung
angekündigt werden.

Ist die Versammlung nicht ordnungsmäßig berufen, so können
Beschlüsse nur gefaßt werden, wenn sämmtliche Gesellschafter an-

wesend sind.
Das Gleiche gilt in Bezug auf Beschlüsse über Gegenstände,

velche nicht wenigstens drei Tage vor der Versammlung in der für

ie Berufung vorgeschriebenen Weise angekündigt worden sind.
§ 52. I53.] Ist nach dem Gesellschaftsvertrage ein Aussichts-

rath zu bestellen, so finden guf denselben, soweit nicht im Gesell-
chaftsvertrage ein Anderes bestimmt ist, die für den Aufsichtsrath

aner Aktiengesellschaft nach § 243 Absatz 1, 2, 4, 88 244 bis
"18 und § 249 Absatz 1, 2 [Art. 224 bis 226 Absatz 11 des

dandelsgesetzbuchs geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.
Schadensersatzansprüche gegen die Mitglieder des Aufsichtsraths

(gen Verletzung ihrer Obliegenheiten verjähren in fünf Jahren.

Vierter Abschnitt.

Abänderungen des Gesellschaftsvertrags.

n 8 53. I54.]) Eine Abänderung des Gesellschaftsvertrages kann
ur durch Beschluß der Gesellschafter erfolgen.

de Der Beschluß muß gerichtlich oder notariell beurkundet werden,
rselbe bedarf einer Mehrheit von drei Viertheilen der abgegebenen

ammen. Der Gesellschaftsvertrag kann noch andere Erfordernisse
aufstellen.

* Eine Vermehrung der den Gesellschaftern nach dem Gesellschafts-
ich rage obliegenden Leistungen kann nur mit Zustimmung sämmt-

e betheiligter Gesellschafter beschlossen werden.

zurn . 54. l/55.) Die Abänderung des Gesellschaftsvertrages ist
Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
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Bei der Eintragung genügt, sofern nicht die Abänderung die

im 8§ 10 Absatz 1 und 2 bezeichneten Angaben betrifft, die Bezug-
nahme aufs die bei dem Gerichte eingereichten Urkunden über die Ab-

änderung. Die öffentliche Bekanntmachung findet in Betreff aller
Bestimmungen statt, auf welche sich die im 8 10 Absatz 3 und im

§ 12 vorgeschriebenen Veröffentlichungen beziehen.
Die Abänderung hat keine rechtliche Wirkung, bevor sie in das

Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft eingetragen ist.

§ 55. 156.] Wird eine Erhöhung des Stammkapitals be-
schlossen, so bedarf es zur Uebernahme jeder auf das erhöhte Kapital
zu leistenden Stammeinlage einer gerichtlich oder notariell ausge-

nommenen oder beglaubigten Erklärung des Uebernehmers.
Zur Uebernahme einer Stammeinlage können von der Gesell-

schaft die bisherigen Gesellschafter oder andere Personen, welche durch
die Uebernahme ihren Beitritt zu der Gesellschaft erklären, zuge“-
lassen werden. Im letzteren Falle sind außer dem Betrage der
Stammeinlage auch sonstige Leistungen, zu welchen der Beitretende
nach dem Gesellschaftsvertrage verpflichtet sein soll, in der im Ab-

satz 1 bezeichneten Urkunde ersichtlich zu machen.
Wird von einem der Gesellschaft bereits angehörenden Gesell-

schafter eine Stammeinlage auf das erhöhte Kapital übernommen,
so erwirbt derselbe einen weiteren Geschäftsantheil.

Die Bestimmungen im 8 5 Absatz 1 und 3 über den Betrag

der Stammeinlagen sowie die Bestimmung im 8 5 Absatz 2 über

die Unzulässigkeit der Uebernahme mehrerer Stammeinlagen finden
auch hinsichtlich der auf das erhöhte Kapital zu leistenden Stamm-
einlagen Anwendung.

§ 56. 157.] Soll auf das erhöhte Stammkapital eine Ein-
lage gemacht werden, welche nicht in Geld zu leisten ist, oder so
eine Vergütung für Vermögensgegenstände, welche die Gesellschaft
übernimmt, auf eine Einlage angerechnet werden, so muß die Person
desjenigen, welcher die Einlage zu leisten oder die Vermögensgegen-
stände zu überlassen hat, sowie der Gegenstand der Einlage oder
Ueberlassung und der Geldwerth, für welchen die Einlage ange“
nommen wird, oder die für den überlassenen Gegenstand zu 9e“

währende Vergütung in dem Beschlusse auf Erhöhung des Stamm“
kapitals festgesetzt und in der im 8§ 55 Absatz 1 bezeichneten Er-

klärung angegeben werden.
Die Bestimmung im § 19 Absatz 3 findet die entsprechende An-

wendung.
8 57. [58.] Die beschlossene Erhöhung des Stammkapitals
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ist zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, nachdem das

erhöhte Kapital durch Uebernahme von Stammeinlagen gedeckt ist.
Die Bestimmung im 8 7 Absatz 2 über die vor der Anmeldung

des Gesellschaftsvertrages zu leistende Einzahlung, sowie die Be-
timmung im § 8 Absatz 2 über die in der Anmeldung abzugebende

ersicherung finden entsprechende Anwendung.
Der Anmeldung sind beizufügen: 6
1. die im § 55 Absatz 1 bezeichneten Erklärungen oder eine

beglaubigte Abschrift derselben;
-eine von den Anmeldenden unterschriebene Liste der Per-

sonen, welche die neuen Stammeinlagen übernommen haben;

aus der Liste muß der Betrag der von Jedem übernommenen

Einlage ersichtlich sein.
In Bezug auf die Verantwortlichkeit der Anmeldenden für die

Richtigkeit ihrer Angaben finden die Bestimmungen im § 9VN ent-
brechende Anwendung.

8 58. 59.] Eine Herabsetzung des Stammkapitals kann nur

unter Beobachtung der nachstehenden Bestimmungen erfolgen:
der Beschluß auf Herabsetzung des Stammkapitals muß von

den Geschäftsführern zu drei verschiedenen Malen durch die im

§ 30 Absatz 2 bezeichneten Blätter bekannt gemacht werden; in

diesen Bekanntmachungen sind zugleich die Gläubiger der Ge-
sellschaft aufzufordern, sich bei derselben zu melden; die aus
den Handelsbüchern der Gesellschaft ersichtlichen oder in anderer
Weise bekannten Gläubiger sind durch besondere Mittheilung

zur Anmeldung aufzufordern;
die Gläubiger, welche sich bei der Gesellschaft melden und der

Herabsetzung nicht zustimmen, sind wegen der erhobenen An-
3 sprüche zu befriedigen oder sicherzustellen;
die Anmeldung des Herabsetzungsbeschlusses zur Eintragung in

das Handelsregister erfolgt nicht vor Ablauf eines Jahres seit
dem Tage, an welchem die Aufforderung der Gläubiger in den
öffentlichen Blättern zum dritten Male stattgefunden hat;

mit der Anmeldung sind die Bekanntmachungen des Beschlusses
einzureichen; zugleich haben die Geschäftsführer die Versicherung
abzugeben, daß die Gläubiger, welche sich bei der Gesellschaft

gemeldet und der Herabsetzung nicht zugestimmt haben, be-
friedigt oder sichergestellt sind.

Sta Die Bestimmung im § 5 Absatz 1 über den Mindestbetrag des
Zwonmkapitals bleibt unberührt. Erfolgt die Herabsetzung zum
Erl der Zurückzahlung von Stammeinlagen oder zum Zweck des

asses der auf diese geschuldeten Einzahlungen, so darf der ver-

42



—

660 Anh. XII. Gesetz, betr. d. Gesellschaften m. beschr. Haftung v. 20. April 1892.859—60.

bleibende Betrag der Stammeinlagen nicht unter den im 85 Absatz!
und 3 bezeichneten Betrag herabgehen.

8 59. [59a.] Auf die Anmeldungen zu dem Handelsregister

eines Gerichts, in dessen Bezirke die Gesellschaft eine Zweignieder-
lassung besitzt, finden die Bestimmungen im § 5 Absatz 2, Absatz 3

Nr. 1 und im 8§ 58 Absatz 1 Nr.4keine Anwendung.

Fünfter Abschnitt.
Auflösung und Nichtigkeit der Gesellschaft.

§ 60. l60.] Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird

aufgelöst:
1. durch Ablauf der im Gesellschaftsvertrage bestimmten Zeit;
2. durch Beschluß der Gesellschafter; derselbe bedarf, sofern im

Gesellschaftsvertrage nicht ein Anderes bestimmt ist, einer Mehr-
heit von drei Viertheilen der abgegebenen Stimmen;

3. durch gerichtliches Urtheil oder durch Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts oder der Verwaltungsbehörde in den Fällen
der §§ 61 und 62;

4. durch die Eröffnung des Konkursverfahrens; wird das Ver-

fahren nach Abschluß eines Zwangsvergleichs aufgehoben oder
auf Antrag des Gemeinschuldners eingestellt, so können die Ge-

sellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen.
Im Gesellschaftsvertrage können weitere Auflösungsgründe fest-

gesetzt werden.

§ 61. Die Gesellschaft kann durch gerichtliches Urtheil auf-
gelöst werden, wenn die Erreichung des Gesellschaftszweckes unmöglich
wird, oder wenn andere, in den Verhältnissen der Gesellschaft liegende,

wichtige Gründe für die Auflösung vorhanden sind. «

Die Auflösungsklage ist gegen die Gesellschaft zu richten. Sie
kann nur von Gesellschaftern erhoben werden, deren Geschäftsantheile

zusammen mindestens dem zehnten Theile des Stammkapitals ent-
sprechen. „

Für die Klage ist das Landgericht ausschließlich zuständig, im
dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.

§ 62. Wenn eine Gesellschaft das Gemeinwohl dadurch ge-
fährdet, daß die Gesellschafter gesetzwidrige Beschlüsse fassen oder
gesetzwidrige Handlungen der Geschäftsführer wissentlich geschehen
lassen, kann sie aufgelöst werden, ohne daß deshalb ein Anspru
auf Entschädigung stattfindet. » "

Das Verfahren und die Zuständigkeit der Behörden richtet sich

nach den für streitige Verwaltungssachen landesgesetzlich geltenden
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